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leicht gemacht ®
Der prägnante, verständliche Überblick zu Recht und Steuer 

mit Beispielen, Fällen, Übersichten und Leitsätzen.

Die leicht gemacht ®-SERIEN haben Generationen von Studie-

renden erfolgreich in die verschiedenen Themenbereiche ein-

geführt. Sie richten besonderes Augenmerk auf didaktische 

Erfordernisse und sind auf die Bedürfnisse des Anfängers 

zugeschnitten.

Die Bände sind so angelegt, dass Vorkenntnisse nicht erfor-

derlich und nach dem Durcharbeiten des Textes die wichtigen 

Grundlagen vermittelt sind. Sie eignen sich als Einstieg, aber 

auch zur Wiederholung vor der Abschlussprüfung.

Die Bände wenden sich nicht nur an diejenigen, für die die 

jeweiligen Themen in Recht und Steuer ein Hauptfach dar-

stellen, sondern auch an jene, die Fachkenntnisse im Neben-

fach erwerben müssen. Begeisterte Leser sind Studierende an 

Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien, aber auch 

die Teilnehmer vieler weiterer berufsbezogener Ausbildungen.

Schließlich vermitteln die Bände auch jedem Interessierten 

auf verständliche und kurzweilige Weise die Grundlagen un-

seres Rechts- und Steuersystems.

Die leicht gemacht ®-SERIEN erscheinen im
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Grundlagen des ArztrechtsI. 

Lektion 1: Der Arzt im Rechtssystem

 Fall 1
Abiturient A möchte Arzt werden. Deshalb möchte er sich über den von 
ihm angestrebten Natürlich nicht. Beruf informieren. Wo findet er recht-
liche Regelungen zum Arztberuf?

Leider an sehr vielen unterschiedlichen Stellen! Es gibt kein „Arzt-
gesetzbuch“. Die den Arzt betreffenden Bestimmungen finden sich 
verstreut in zahllosen bundes- und landesrechtlichen Vorschriften, 
einschließlich der nicht minder zahlreichen Satzungen der jeweiligen 
Berufskammern.

Wir werden im Folgenden die wichtigsten Rechtsquellen einschließlich 
des damit verbundenen Rechtsweges kennen lernen:

Berufszugang / Berufsausübung / Weiterbildung

 Fall 2
Was muss unser Abiturient A tun, um „Arzt“ zu werden? Wo ist dies 
geregelt?

Um diese Frage beantworten zu können, müssen Sie wissen, dass die 
Gesetzgebungskompetenz für das ärztliche Berufsrecht zwischen Bund 
und Ländern aufgeteilt ist. Nach Art. 74 I Nr. 19 GG verfügt der Bund 
lediglich über die konkurrierende Gesetzgebung für die „Zulassung“ 
zum ärztlichen Beruf. Die Regeln der Berufsausübung sind dem Lan-
desrecht vorbehalten.

Wir merken uns deshalb auf dem Weg zu unserer Lösung folgenden 
Leitsatz.



6 Grundlagen des Arztrechts

Berufszugang/Berufsausübung

Das Berufszugangsrecht des Arztes fällt in die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes.
Das Recht der Berufsausübung ist hingegen Sache der Länder.

!
Leitsatz 1

Wenn A also erfahren will, welche Voraussetzungen er erfüllen muss, um 
überhaupt erst die Berufsbezeichnung „Arzt“ führen zu dürfen, muss er 
im Bundesrecht suchen. Dort – in der Bundesärzteordnung (BÄO) – wird 
er fündig werden. Die BÄO regelt die Berufszulassung für Ärzte unab-
hängig von ihrem Status als Freiberufler oder Angestellte. Sie bestimmt 
ergänzend mit der auf § 4 I BÄO fußenden Approbationsordnung für 
Ärzte (ÄAppO) alle Voraussetzungen für den Zugang zum ärztlichen 
Beruf.

Aus §§ 2 Abs. 1, 2a (1) BÄO erfahren wir, dass A, wenn er dauerhaft in 
Deutschland als Arzt arbeiten möchte, eine „Approbation“ benötigt. Um 
diese zu bekommen, ist in der Regel der erfolgreiche Abschluss eines 
Medizinstudiums inkl. praktischer Ausbildung nötig.

Ergebnis: A muss Medizin studieren und dann seine Approbation be-
antragen.

Übrigens: § 3 Abs. 1 BÄO gewährt bei Vorliegen der dort näher bestimm-
ten Voraussetzungen einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Appro-
bation. Sachlich zuständig für die Erteilung der Approbation ist die Ap-
probationsbehörde. Diese ist z.T. dem Senator für das Gesundheitswesen 
(z.B. Berlin), dem Regierungspräsidenten (z.B. Baden-Württemberg), dem 
Innenministerium (z.B. Bayern) oder dem Sozialministerium unterstellt.

 Fall 3
Was wäre zusätzlich erforderlich, damit A sich als „Internist“ bezeichnen 
dürfte?

Dafür benötigte A nach der Approbation noch eine fachärztliche Wei-
terbildung, die nicht zu verwechseln ist mit der Fortbildung, zu der jeder 
Arzt verpflichtet ist. Die Weiterbildung dient der Spezialisierung und 
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7Lektion 1: Der Arzt im Rechtssystem

Vertiefung medizinischer Kompetenz auf einem eingegrenzten Fach-
gebiet. Historisch hat sich eine Untergliederung der Weiterbildung nach 
Gebieten (Facharztbezeichnung), Schwerpunkten (früher: Teilgebiete) 
und Bereichen (Zusatzbezeichnungen) herausgebildet. 

Wo finden wir einschlägige Regelungen zur Weiterbildung – im Bundes- 
oder Landesrecht?

Denken Sie an Leitsatz 1. Handelt es sich bezüglich der fachärztlichen 
Weiterbildung um eine Frage des Berufszugangs oder einen Teil der 
Berufsausübung? Das BVerfG hat diese Frage in seinem sog. Facharzt-
beschluss schon 1972 (BVerfGE 33, 125) entschieden. Danach fällt die 
ärztliche Weiterbildung als Teil der Berufsausübung in die Kompetenz 
des Landesgesetzgebers. Dementsprechend finden wir die grundlegenden 
Regelungen in den jeweiligen Heilberufs- und Kammergesetzen der 
Länder und ergänzend dazu in den jeweiligen Weiterbildungsordnun-
gen (WBO), die die Landesärztekammern aufgrund Ermächtigung durch 
den Landesgesetzgeber in Form von Satzungen erlassen haben.

Nach erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung führt der Arzt entweder 
die Bezeichnung „Facharzt für …“ oder die jeweilige Kurzform, z.B. „All-
gemeinarzt“, „Chirurg“, oder – wie von A angestrebt – „Internist“.

Merke und unterscheide: Die Approbation schließt die ärztliche Ausbil-
dung ab. Sie gehört zur Berufszulassung. Die Anerkennung einer Fach-
arztbezeichnung schließt die ärztliche Weiterbildung ab. Sie ist bereits 
der Berufsausübung zuzuordnen.

Übrigens: Damit trotz der ausschließlichen Kompetenz der Länder für 
die Berufsausübung eine weitestgehende Rechtseinheit unter den deut-
schen Ärzten gewahrt wird, haben sich die Landesärztekammern zu 
einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen und durch ihr oberstes 
Gremium – die Bundesärztekammer (BÄK) – zahlreiche Beschlüsse und 
Musterordnungen verfasst. So gibt es z.B. für den Bereich der Weiterbil-
dung eine MuWBO als Orientierungsvorschlag für die Länder.
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